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Tagesordnungspunkt 146 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/64/820)] 

64/270. Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in 
Brindisi (Italien) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution 49/233 A vom 23. Dezember 1994 
und ihre Resolution 62/231 vom 22. Dezember 2007, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom 17. September 1996 über die Fi-
nanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und ihre späte-
ren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 63/286 vom 30. Juni 2009, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/292 vom 27. Juni 2002 betreffend die 
Schaffung der strategischen Materialreserve und ihre späteren Resolutionen über den Stand 
der Einrichtung der strategischen Materialreserve, zuletzt Resolution 63/286, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen1 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2, 

 erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines genauen Inventars der vorhande-
nen Ausrüstungen ist, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Einrichtungen, die die Regierung Italiens für 
die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und die Regierung Spani-
ens für die sekundäre aktive Telekommunikationsanlage in Valencia (Spanien) bereitgestellt 
haben; 

 2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen2 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicher-
zustellen; 

_______________ 
1 A/64/575 und A/64/698. 
2 A/64/660/Add.12. 
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 3. nimmt Kenntnis von Ziffer 22 des Berichts des Beratenden Ausschusses und bil-
ligt entsprechend dem Vorschlag des Generalsekretärs die Zusammenlegung von vier Ein-
lieger-Dienststellen, nämlich des Regionalen Büros für Flugsicherheit, der Strategischen 
Luftoperationszentrale, des Zentrums für das Geoinformationssystem und des Zentrums für 
Technische Normen und Planung; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den Ziffern 24 und 51 des Berichts des Beraten-
den Ausschusses und beschließt, die Ständige Justiz- und Strafvollzugskapazität mit fünf in-
ternationalen Stellen (eine P-5-, zwei P-4- und zwei P-3-Stellen) und einer nationalen Stelle 
des Allgemeinen Dienstes einzurichten; 

 5. nimmt ferner Kenntnis von Ziffer 27 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
und beschließt, den Zentralen Überprüfungsrat für Feldpersonal mit drei internationalen 
Stellen (eine P-4- und zwei P-3-Stellen) und zwei nationalen Stellen des Allgemeinen 
Dienstes zur Versorgungsbasis der Vereinten Nationen zu verlegen; 

 6. verweist auf Ziffer 50 des Berichts des Beratenden Ausschusses und beschließt, 
für die Ständige Polizeikapazität vierzehn neue Stellen zu bewilligen (eine P-5-, drei P-4- 
und acht P-3-Stellen sowie zwei Stellen des Felddienstes); 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Verwaltung der strategischen Materialreserve 
zu stärken, um sicherzustellen, dass die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen Gegen-
stände nach dem FIFO-Verfahren ausgibt und so eine mögliche Verrottung und Überalte-
rung der Bestände vermieden wird; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die vollständige Durchführung der 
einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolutionen 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 
30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Juni 2007 und 64/269 vom 24. Juni 2010 sowie anderer ein-
schlägiger Resolutionen zu sorgen; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 

 9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 
30. Juni 20093; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 

 10. billigt die Kostenvoranschläge für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen 
in Höhe von 68.170.600 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011; 

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge 

 11. beschließt, dass der Mittelbedarf für die Versorgungsbasis der Vereinten Natio-
nen für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 wie folgt zu finanzieren ist: 

 a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weiteren Einnahmen in Höhe von 
insgesamt 4.844.300 Dollar für die am 30. Juni 2009 abgelaufene Finanzperiode sind auf 
den Mittelbedarf für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 anzurechnen; 

_______________ 
3 A/64/575. 
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 b) der Restbetrag von 63.326.300 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der akti-
ven Friedenssicherungseinsätze für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 aufzu-
teilen; 

 c) die geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 5.066.400 Dol-
lar, die sich zusammensetzen aus dem Betrag von 5.136.500 Dollar für den Zeitraum vom 
1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 und den Mindereinnahmen in Höhe von 70.100 Dollar für den 
Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009, sind auf den unter Buchstabe b) genannten 
Restbetrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der einzelnen aktiven Friedens-
sicherungseinsätze aufzuteilen; 

 12. beschließt außerdem, die Frage der Finanzierung der Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen in Brindisi (Italien) auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung zu behandeln. 

101. Plenarsitzung 
24. Juni 2010 


